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Mindestens die Hälfte der Zürcher Bevölkerung wird
übermässig mit gesundheitsschädlichem Feinstaub
(PM10) belastet. Verursacher von rund 20 Prozent
des Ausstosses sind Baustellen. Darum müssen dort
dringend Massnahmen zur Begrenzung der Feinstaub-
emissionen ergriffen werden. Der Zürcher Regie-
rungsrat hat ausserdem beschlossen, dass bei den
Baustellen unter kantonaler Bauherrschaft im Sinne
einer Vorbildrolle generell eine Partikelfilterpflicht
für Baumaschinen mit einer Leistung ab 18 kW gilt.
Partikelfilter reduzieren den Ausstoss des besonders
gesundheitsgefährdenden, krebserregenden Diesel-
russes im Abgas von Baumaschinen um mindestens
99 Prozent.

Immissionsmessungen im Kanton Zürich
zeigen, dass die Belastung mit Feinstaub
(PM10) in weiten Teilen des Kantonsge-
bietes über den zulässigen Grenzwerten
der eidgenössischen Luftreinhalte-Ver-
ordnung (LRV) liegt (siehe nächste Sei-
te). Dies bedeutet, dass mindestens 50
Prozent der Bevölkerung an Orten lebt,

an denen die Luft mit zu viel PM10 belas-
tet ist.

Der Feinstaub schädigt die Gesund-
heit, indem er beispielsweise die Entste-
hung von Atemwegserkrankungen, Herz-
Kreislauferkrankungen oder Lungenkrebs
fördert und verursacht so ausserdem ent-
sprechende Krankheitskosten. Ganz be-
sonders gefährlich ist der Russ im Abgas
von Dieselmotoren. Zum Schutz der Be-
völkerung besteht also ein grosser Hand-
lungsbedarf. Der Regierungsrat hat des-
halb im Jahr 2002 mit einer Ergänzung
des Massnahmenplans Lufthygiene (Luft-
Programm) verschiedene Massnahmen
zur Reduktion des PM10-Ausstosses be-
schlossen.

BUWAL-Richtlinie zeigt Erfolg
versprechende Massnahmen
Für die übermässige PM10-Belastung im
Kanton Zürich sind verschiedene Emit-
tentengruppen mitverantwortlich. Grosse

Massnahmen zur Reduktion des Schadstoffausstosses auf Baustellen

Bevölkerung dringend 
vor Dieselruss schützen

Die Belastung mit Feinstaub (PM10) liegt in weiten Teilen des Kantons über den zulässigen Grenzwerten.
Eine wesentliche Ursache ist der Schadstoffausstoss auf Baustellen. Quelle: AWEL/LH
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Emissionen verursachen zum Beispiel
Baustellen,die für rund 20 Prozent des ge-
samten PM10-Ausstosses verantwortlich
sind. Das Baugewerbe ist damit der be-
deutendste Emittent im Bereich Industrie
und Gewerbe. Massnahmen in diesem
Bereich sind notwendig und berechtigt.

Bereits seit 1997 ist auch in der LRV
vorgeschrieben, dass eine Reduktion des
PM10-Ausstosses von Baustellen durch
Emissionsbegrenzungen bei den einge-
setzten Maschinen und Geräten sowie
durch geeignete Betriebsabläufe zu er-
folgen hat. Wie diese Vorschriften kon-
kret umgesetzt werden, hat das Bundes-
amt für Umwelt, Wald und Landschaft
(BUWAL) am 1. September 2002 mit der
Richtlinie Luftreinhaltung auf Baustel-
len (Baurichtlinie Luft) festgelegt. Die
Baurichtlinie Luft enthält 51 verschie-
dene Massnahmen, die beispielsweise die
Planung und Organisation, die techni-
sche Ausrüstung von Maschinen und Ge-
räten oder die Verwendung und Handha-
bung von umweltfreundlichen Baustof-
fen und Materialien betreffen. Die zu er-
greifenden Massnahmen hängen von Art
und Grösse des Bauvorhabens und der
Lage der Gemeinde (Stadt, Agglomera-
tion oder ländlich) ab.

Eine Ausrüstung mit einem Partikel-
filter führt dazu, dass der Ausstoss von
krebserregendem Dieselruss um mindes-
tens 99 Prozent vermindert wird. Es han-
delt sich also um eine sehr wirkungsvolle
Massnahme. Grundsätzlich ist jede Bau-
maschine mit einem Partikelfilter nach-
rüstbar. Im Einzelfall ist aber im voraus
durch genaue Analyse des Einsatzprofils
sorgfältig abzuklären, welche der ver-
schiedenen vorhandenen technischen
Lösungen die am besten geeignete ist.
Durch die Partikelfilterpflicht werden
sich Bauvorhaben zwar geringfügig ver-
teuern (im Rahmen von maximal einem
Prozent), diesen Mehrkosten stehen aber
dreimal höhere Einsparungen bei den
Gesundheitskosten gegenüber, weil die
Bevölkerung weniger mit Feinstaub be-
lastet wird.

Kanton ab sofort vorbildlich auf
eigenen Baustellen
Zusätzlich hat der Regierungsrat be-
schlossen, dass der Kanton bei der Min-
derung des Ausstosses von krebserregen-
dem Dieselruss von Baustellen eine Vor-
bildrolle übernehmen soll. Dazu hat die
Baudirektion eine Weisung betreffend
Luftreinhaltung auf Baustellen unter kan-
tonaler Bauherrschaft erlassen.

Neu gilt auf allen Baustellen unter
kantonaler Bauherrschaft eine generelle
Partikelfilterpflicht für Maschinen und
Geräte ab einer Leistung von 18 kW. Die
neue Vorschrift ist ab sofort im Submis-
sionsverfahren umzusetzen.

Gemeinden müssen Standardauf-
lagen bei Baubewilligung umsetzen
Der Zürcher Regierungsrat hat am 1. Juli
2004 beschlossen, wie die Luftreinhalte-
vorschriften auf Baustellen im Kanton
Zürich im Vollzug umgesetzt werden.
Mittels Ergänzung der Besonderen Bau-
verordnung I wurde die Baurichtlinie
Luft für beachtlich erklärt (Anhang Zif-
fer 2.81 BBV I). Sie ist somit durch die
zuständigen Stellen in Baubewilligungs-
und Submissionsverfahren umzusetzen.

Im Kanton Zürich sind grösstenteils
die Gemeinden für die Baubewilligungs-
verfahren zuständig (§ 318 PBG). Um
den Vollzug für die Gemeinden mög-
lichst einfach zu gestalten, wurden die
Vorschriften der Baurichtlinie Luft für
verschiedene Kategorien von Bauvorha-
ben standardisiert. Einerseits gibt es
Standardauflagen für kleinere Bauvor-
haben (Massnahmenstufe A) und ande-
rerseits Standardauflagen für drei Kate-
gorien (Hochbau, Strassenbau und Gra-
bungen) von grösseren Bauvorhaben
(Massnahmenstufe B).

Partikelfilter sparen
Gesundheitskosten
Auf grösseren Baustellen im Kanton
Zürich gilt unter anderem nun die
Pflicht, Maschinen und Geräte mit Parti-
kelfiltern auszurüsten. Für Baumaschi-
nen mit einer Leistung ab 37 kW gilt
diese Vorschrift sofort, für solche mit ei-
ner Leistung ab 18 kW ab dem 1. Sep-
tember 2005.

Gebiete im Kanton Zürich mit übermässiger und
nicht übermässiger PM10-Belastung. Mindestens
50 Prozent der Bevölkerung lebt an Orten mit über-
mässiger Belastung. Quelle: AWEL/LH

PM10 Belastung im Kanton

       Übermässige Belastung
       Nicht übermässige Belastung

Ergebnisse von PM10-Messungen im Kanton Zürich. Der Immissionsgrenzwert (zulässiger Jahresmittelwert
gemäss LRV) liegt bei 20 µg/m3. Er wird mehrheitlich nicht eingehalten und teilweise deutlich überschritten
(Zürich-Wiedikon ab 2002 im 2-Jahresrhythmus). Quelle: AWEL/LH

Immissionsverlauf PM10-Jahresmittelwert 1998 bis 2003

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Ko
nz

en
tra

tio
n i

n [
µg

/m
�

]

Wallisellen Zürich - Stampfenbachstrasse
Zürich - Wiedikon (*) Dübendorf NABEL
Immissions-Grenzwert

ZUP38 04_Luft.qxp  16.9.2004  13:25 Uhr  Seite 26


